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Der Landkreis Bamberg trauert um seinen ehemaligen Kreisrat und langjährigen Mitarbeiter 
 

Andreas Saal 
 

Der Verstorbene war von 2014 bis 2020 Mitglied des Kreistages zu Bamberg. 
Er gehörte dem Jugendhilfeausschuss an und war Mitglied im Aufsichtsrat der 

Gebäudemanagementgesellschaft des Landkreises (GMG). 
 

Von 1975 bis zu seinem Tod war er Verwaltungsangestellter in der Bauverwaltung, der 
Abfallwirtschaft, im Fachbereich Schule und Bildung sowie zuletzt im Bereich öffentlicher 

Personennahverkehr im Landratsamt. 
 

Wir danken ihm für sein Engagement als Kreisrat für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. 
Das Landratsamt verliert mit ihm nicht nur einen Mitarbeiter, der seinen Beruf mit Überzeugung und 

Leidenschaft ausfüllte, sondern auch einen überaus geschätzten und beliebten Kollegen. 
 

Der Landkreis wird ihm immer ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 

Bamberg, 22. August 2020 
 

Landkreis Bamberg Personalrat 
Johann Kalb Hans-Jürgen Tytyk 

Landrat Personalratsvorsitzender 
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Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit im Zweckverband Kindertagesstätte Sta-
delhofen 
 
Der Zweckverband Kindertagesstätte Stadelhofen (im folgenden kurz „Zweckverband“ genannt) erlässt aufgrund 
des Art. 26 und Art. 30 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20a, Art. 
23 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende 
 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf die Mit-

wirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Verbandsversammlung. 
 
(2) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die notwendige 

Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung oder eines Ausschusses in Höhe von 25,00 € je Sit-
zung. 2Satz 1 gilt nicht für Mitglieder, die Kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören; sie er-
halten nur Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG). 

 
(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch 

auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles. 
 
(4) 1Selbstständig Tätige und sonstige Mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 

entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 0,00 € je volle Stunde. 2Die 
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt. 

 
(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben ferner Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen; sie erhalten 

insbesondere für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder wie sie im Bayerischen Reisekostenge-
setz für Beamte ab Besoldungsgruppe A8 vorgesehen sind. 

 
(6) Der Zweckverband hat einen Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, dessen Mitglieder für die Prüfung der 

Jahresrechnung eine Entschädigung von 50,00 € pro Prüfungsjahr erhalten. Er besteht aus vier Mitgliedern 
der Verbandsversammlung.  

 
§ 2 

Entschädigung des Verbandsvorsitzenden und der Stellvertreter 
 
(1) Der Verbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit als Vorsitzender und Leiter der Verwaltung eine monat-

liche Aufwandsentschädigung in Höhe von 90,00 €.  
 
(2) Der 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden erhält neben seiner Entschädigung nach § 1 eine monatli-

che Aufwandsentschädigung in Höhe von 0,00 €. Ab der 2. Woche der Vertretung wird die Entschädigung 
auf die des 1. Vorsitzenden hochgerechnet, höchstens jedoch den Betrag nach Absatz 1 je Kalendermo-
nat. 

 
(3) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 erhöht sich zeitgleich und in gleichem Maße wie die Grund-

gehälter der Beamten in den Besoldungsgruppen A und B nach der Anlage zum Bundesbesoldungsgesetz 
einheitlich angehoben werden. 

 
§ 4 

Auszahlung der Entschädigung 
 
Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigungen sind im Voraus zu zahlen. Bei Verhinderung durch Krank-
heit, Urlaub usw. werden Entschädigungen auf die Dauer von zwei Monaten weiter gezahlt. Über eine längere 
Zahlung in besonderen Härtefällen entscheidet die Verbandsversammlung durch Beschluss im Einzelfall.  
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§ 5 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 
 
 
Stadelhofen, 28.05.2020 
 

Zweckverband Kindergartenstätte Stadelhofen 
Will 

Verbandsvorsitzender 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die Errich-
tung und den Betrieb einer Biogasanlage auf dem Grundstück Fl.-Nr. 3035 der Gemarkung 
Stadelhofen, Gemeinde Stadelhofen; 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
 
Die Willi Löhrlein GbR betreibt auf dem Betriebsgrundstück Fl.-Nr. 3035 der Gemarkung Stadelhofen, Gemeinde 
Stadelhofen eine Biogasanlage. Die Anlage ist in ihrem Bestand größtenteils baurechtlich genehmigt mit Be-
scheid des Landratsamtes Bamberg vom 19.04.2011 (Az. 20100112). 
 
Mit Vorlage von Antragsunterlagen beim Landratsamt Bamberg beantragt die Willi Löhrlein GbR die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für die Erweiterung der Biogasanlage. Folgende Änderungen sind im Wesentli-
chen beantragt: 
 
1. Installation und Betrieb eines neuen Biogasmotors in eigenem Stahlcontainer 
2. Errichtung und Betrieb einer Gasaufbereitungsanlage 
3. Erweiterung des Fahrsilos um eine dritte Kammer 
4. Errichtung und Betrieb einer Wärmeauskopplung in eigenem Container 
5. Flexibilisierung der Einspeisung zur bedarfsgerechten Stromerzeugung 
 
Da gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 UVPG die Pflicht zur Feststellung besteht, ob für das beantragte Vorhaben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist oder nicht, wurde eine standortbezogene Vorprüfung des Ein-
zelfalls gemäß § 7 Abs. 2 UVPG i. V. m. Nr. 1.2.2.2 der Anlage 1 zum UVPG durchgeführt. 
 
Im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Feststellung und ausführliche Begründung im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 2 UVPG sind im zentralen UVP-Portal 
unter https://www.uvp-verbund.de einsehbar. 
 
 
Bamberg, 14.08.2020 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Reckendorfer Gruppe für 
das Haushaltsjahr 2020 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Reckendorfer Gruppe hat am 23. 
Juli 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. 
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Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 20. August 2020 Nr. 11.1 - 941.3 
rechtsaufsichtlich genehmigt. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile und wird nachstehend gemäß Art. 24 
Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Reckendorfer Gruppe, Rathaus Reckendorf, 
96182 Reckendorf, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht. 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Reckendorfer Gruppe 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 ff der Gemeindeordnung, erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckendorfer Gruppe 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 

1. im Ergebnishaushalt mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge von 217.308  € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 298.272  € 
und dem Saldo (Jahresergebnis) von   -80.964  € 

 

2. im Finanzhaushalt 
a)  aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 206.122  € 
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  231.450  € 
 und einem Saldo von  -25.328  € 

 

b) aus Investitionstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von    10.000  € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von    31.500  € 
und einem Saldo von  - 21.500  € 

 

c)   aus Finanzierungstätigkeit mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von     80.000  € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von    26.450  € 
und einem Saldo von     53.550  € 

 

d)   und dem Saldo des Finanzhaushalts von      6.722  € 
 
ab. 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
80.000,-  €  Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird 
auf    28.000 €    Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
 

Reckendorf, 27.08.2020 
 

Zweckverband zur Wasserversorgung 
Reckendorfer Gruppe 

Deinlein 
Verbandsvorsitzender 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Vollzug des Baugesetzbuches – BauGB – in der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und der Bayer. Bauordnung – BayBO – in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert am 8. Au-
gust 2020 (BGBl. I S. 1728) 
 
Bekanntmachung 
 
Das Landratsamt Bamberg hat mit Bescheid vom 27. August 2020, Az. 20200629, Herrn Stefan Lutz Schmauß, 
Pfarrberg 8 ½, 91332 Heiligenstadt i. OFr., einen Bauantrag für die „Nutzungsänderung mit Umbau und Moder-
nisierung der ehemaligen Grundschule Heiligenstadt zu Wohnungen“ auf dem Grundstück Flur-Nr. 12/1 der 
Gemarkung Heiligenstadt erteilt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt, da mehr als 20 Beteiligte zu benachrichtigen sind, gemäß Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO die Zustellung des Baugenehmigungsbescheides an die bau- und immissionsschutzrecht-
lichen Nachbarn. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bay-
BO). 
 
Die Genehmigungsunterlagen für diese Baumaßnahme können beim Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, 
Zimmer 233, 96052 Bamberg, und bei dem Markt Heiligenstadt - Marktplatz 20, 91332 Heiligenstadt i. OFr. - zu 
den jeweils üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, Haus-
anschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 

(AGVwGOÄndG) vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 
AGVwGO). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfache E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Bamberg, 27.08.2020 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Haushaltssatzung des Schulverbandes „Grundschule Frensdorf-Pettstadt“ für das Haushalts-
jahr 2020 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Grundschule Frensdorf-Pettstadt hat am 27. Juli 2020 die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.  
 
Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 1. September 2020 Nr. 11.1 
– 941.3 Kenntnis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend gemäß 
Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der 
Gemeinde Pettstadt während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht. 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes „Grundschule Frensdorf-Pettstadt“ 

(Landkreis Bamberg) 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Auf Grund des Art. 9 BaySchFG, Art. 35 ff. KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Schulverband folgende Haushaltssatzung:  

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;  
 
er schließt im Verwaltungshaushalt  
 

in den Einnahmen und  
Ausgaben mit      810.950,00 Euro 
 
und im Vermögenshaushalt  
 

in den Einnahmen und  
Ausgaben mit      232.000,00 Euro. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Ver-
waltungshaushaltes wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 606.050,00 Euro festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 
 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. 
Oktober 2019 auf 355 Schüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.707,18310 Euro festgesetzt. 
 

4. Eine Investitionsumlage wird erhoben. 
 

5. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Ver-
mögenshaushaltes wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 40.500,00 Euro festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage). 

 

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 114,08451 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
130.000,00 Euro festgesetzt. 

 
§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.  
 
Frensdorf, 01.09.2020 
 

Schulverband Grundschule Frensdorf-Pettstadt 
Kötzner 

Schulverbandsvorsitzender 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Aufgebot Sparbuch 
 
Das Sparkassenbuch der Sparkasse Bamberg in Bamberg 
 

Nr. 3100295306  Jürgen Starke 
 
ist zu Verlust gegangen. Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der/die Inhaber des Sparkassenbuches wird/werden aufgefordert, unter Vorlage der Sparurkunde seine/ihre 
Rechte binnen einer Frist von drei Monaten, von heute an gerechnet, bei der Sparkasse Bamberg oder deren 
Geschäftsstellen anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
 
Bamberg, 07.09.2020 
 

Sparkasse Bamberg 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Verordnung zur Änderung des Regionalplans Oberfranken-West; 
Anhörungsverfahren zur Änderung des Ziels B II 3.1.1.2 betreffend das Vorranggebiet für Ton 
"TO 5 Reckendorf"; 
Anhörungsverfahren - öffentliche Auslegung 
 
Gemäß Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 14 Abs. 6 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) ist es Aufgabe der 
Landesplanung, ihre Raumordnungspläne bei Bedarf fortzuschreiben. Diese Aufgabe obliegt, soweit es die Re-
gionalpläne betrifft, gemäß Art. 8 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1 BayLplG den Regionalen Planungsverbänden. 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West hat in seiner Sitzung am 
15.07.2020 in Hirschaid beschlossen, gemäß Art. 16 BayLplG das Beteiligungsverfahren für die Fortschreibung 
des Regionalplans, Ziel B II 3.1.1.2 betreffend das Vorranggebiet für Ton "TO 5 Reckendorf", durchzuführen. 
 

Gemäß Art. 16 Abs. 1 BayLplG ist die Öffentlichkeit zu beteiligen und Gelegenheit zur Stellungnahme zum Ent-
wurf und seiner Begründung zu geben.  
 
Hierzu wird der Planentwurf in der Zeit vom 25. September 2020 bis 6. November 2020 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten  
 

Montag und Mittwoch 7:30 - 16:00 Uhr 
Dienstag 7:30 - 14:00 Uhr 
Donnerstag 7:30 - 17:30 Uhr 
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr 
 

beim Landratsamt Bamberg, Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg, Zimmer H 426, öffentlich ausgelegt. Bedingt 
durch die derzeitige Corona-Situation ist eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 0951/85-205 oder 
0951/85-206 erforderlich. 
 
Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist wird Gelegenheit gegeben, sich gegenüber dem Regionalen Planungsver-
band Oberfranken-West, Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg, rpv@lra-ba.bayern.de, schriftlich oder per E-Mail 
zu äußern. 
 
Der Planentwurf wird in der genannten Zeit auf den Internetseiten der Regierung von Oberfranken (www.reg-
ofr.de/frp) und des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West (http://www.oberfranken-
west.de/Aktuelles) eingestellt. 
 
Hinweis: Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht begründet (Art. 16 Abs. 1 
Satz 3 BayLplG).  
 
Bamberg, 09.09.2020 
 

Regionaler Planungsverband Oberfranken-West 
Johann Kalb 

Landrat 
Verbandsvorsitzender 

 
__________________________________________________________________________________________ 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden  
Buttenheim und Altendorf (Landkreis Bamberg) für das Haushaltsjahr 2020 
 
Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Buttenheim 
und Altendorf hat am 9. Juli 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. 
 
Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 14. September 2020 Nr. 
11.1 – 941.3 Kenntnis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend ge-
mäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus des 
Marktes Buttenheim während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht. 
 

 
Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung 
der Gemeinden Buttenheim und Altendorf (Landkreis Bamberg) 

für das Haushaltsjahr 2020 
 

 
Aufgrund der §§ 9 ff der Verbandssatzung und der Art. 40, 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verbandsver-
sammlung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; Er schließt im  
 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  649.200,00 €  
 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  420.000,00 €  
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Eine Betriebskostenumlage und eine Investitionsumlage werden nicht festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
festgesetzt auf 80.000,00 €. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
Altendorf, 22.09.2020 
 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
der Gemeinden Buttenheim und Altendorf 

Karl-Heinz Wagner 
1. Vorsitzender 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Buttenheim und Altendorf, Landkreis Bamberg, für das 
Haushaltsjahr 2020 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Buttenheim und Altendorf hat am 7. Juli 2020 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.  
 
Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 14. September 2020, Nr. 
11.1 - 941.3 Kenntnis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend ge-
mäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus des Marktes But-
tenheim während der allgemeinen Dienststunden samt ihren Anlagen öffentlich zugänglich gemacht.  
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Buttenheim und Altendorf, 
Landkreis Bamberg, für das Haushaltsjahr 2020 

 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  825.500,00 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   294.700,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird auf 546.500,00 € festgesetzt.  
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Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt.  
 
Die Verbandsschule wurde bis zum 01. Oktober 2019 von insgesamt 209 Verbandsschülern besucht. 
 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 2.614,8325 €. 
 
 
Investitionsumlage 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögenshaushalt wird auf 150.000,00 € festgesetzt. 
 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt.  
 
Die Verbandsschule wurde bis zum 01. Oktober 2019 von insgesamt 209 Verbandsschülern besucht.  
 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 717,7033 €.  
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
50.000,00 € festgesetzt.  
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.  
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
Buttenheim, 22.09.2020 
 

Schulverband Buttenheim und Altendorf 
Michael Karmann 

Vorsitzender 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunale Selbsthilfe im Landkreis Bamberg für das 
Haushaltsjahr 2020 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Selbsthilfe im Landkreis Bamberg hat am 29. Juli 
2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. 
 
Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 14. September 2020 Nr. 
11.1 – 941.3 Kenntnis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend ge-
mäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in den Rathäu-
sern der Verbandsgemeinden Breitengüßbach, Ebrach, Kemmern, Memmelsdorf, Oberhaid und Scheßlitz, so-
wie der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Hauptstraße 2, 96164 Kemmern, während der allgemeinen 
Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht. 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Kommunale Selbsthilfe im Landkreis Bamberg, 

Sitz: Kemmern, Geschäftsstelle: Kemmern 
für das Haushaltsjahr 2020 
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Aufgrund der Art. 41 und 42 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und §§ 10 und 18 der Verbandssatzung in der 
derzeit gültigen Fassung erlässt die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 279.746,00 € 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   33.887,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Deckung des Finanzbedarfes 

 
(1) Eine Umlage des Verbandes (Betriebskostenumlage) zur Finanzierung des Verwaltungs-haushalts wird nicht 

erhoben. 
 

(2) Eine Investitionsumlage für das Haushaltsjahr 2020 wird nicht festgesetzt. 
 
(3) Bei Neuaufnahme einer Gemeinde in den Verband wird eine Umlage (Anteilsbetrag) erhoben. Das gleiche 

gilt, wenn eine in die Verbandsgemeinde neu eingegliederte Gemeinde als Ortsteil die Leistungen des Ver-
bandes für dauernd in Anspruch nimmt. 

… 
Der Umlegungsschlüssel ergibt sich: 
 
a) aus der Einwohnerzahl der neu aufgenommenen Gemeinde oder des Gemeinde-teiles nach der letzten 

statistischen Feststellung und 
 

b) aus einem Pro-Kopf-Betrag in Höhe von  20,58 €. 
 

§  5 
Entgelte für die Benutzung der Einrichtungen 

 
Die Benutzungsentgelte werden wie folgt festgesetzt: 
 
a) Entgelt für die Straßenreinigung nach Straßenlänge 

je Meter gereinigter Ortsstraße 0,018 € 
 

b) Entgelt für den Einsatz der Straßenkehrmaschine 
nach Arbeitsstunden (ohne Anfahrt) je Stunde 90,00 € 
 

c) Entgelt für Straßenkehrmaschine für Privatkunden 
je Arbeitsstunde 95,00 € 

 
d) Kanalreinigung pro Arbeitsstunde des Gerätes 95,00 € 
 
e) Grubenentleerung (wie unter Buchstabe d) 95,00 € 
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f) Entgelt für Grubenentleerung für Privatkunden je  
Arbeitsstunde 100,00 € 

 
 
Die Entgelte sind 14 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 
 

§ 6 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
40.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 7 

Deckungsfähigkeit 
 
Mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der vermischten Ausgaben sind alle Ausgaben des Verwaltungshaus-
halts innerhalb der einzelnen Abschnitte bzw. Unterabschnitte gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 
KommHV). 
 
Im Vermögenshaushalt sind die Ausgaben nur innerhalb der einzelnen Abschnitte bzw. Unterabschnitte gegen-
seitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 4 KommHV). 
 

§ 8 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
Kemmern, 22.09.2020 

 
Zweckverband Kommunale Selbsthilfe im Landkreis Bamberg 

Erster Bürgermeister Gerst 
Verbandsvorsitzender 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vollzug der Jagdgesetze; 
Allgemeinverfügung des Landratsamts Bamberg  über die Verwendung von Nachtsichttechnik 
zur Bejagung von Schwarzwild vom 18. September 2020 
 
Aufgrund des Art. 29 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) in Verbindung mit § 19 Absatz 1 
Nummer 5 Buchstabe a des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) erlässt das Landratsamt Bamberg folgende Einzel-
anordnung im Wege der  
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. In Einschränkung des Verbots des § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a BJagdG ist es im Rahmen der geltenden 
rechtlichen Vorschriften Inhabern eines gültigen Jagdscheins im Sinne von § 15 Abs. 2 BJagdG gestattet,  
• künstliche Lichtquellen, 
• Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels und 
• Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen, wobei ausschließ-

lich die waffenrechtlich gem. § 40 Abs. 3 Satz 4 WaffG zulässigen Nachtsichtvorsätze und Nachtsich-
taufsätze erfasst sind, 

sowohl in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe als auch ohne Verbindung zu einer Jagdlangwaffe im Land-
kreis Bamberg für die Bejagung von ausschließlich Schwarzwild einschließlich des Ein- und Anschießens im 
Jagdrevier zu verwenden. 

II. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs. 
III. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Gründe: 
I. 
 

Das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Bayern oder Deutschland hätte fatale Folgen, insbeson-
dere für die landwirtschaftliche Schweinehaltung und die Jagd. Bereits im Falle der Feststellung von ASP aus-
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schließlich bei Wildschweinen sind umfassende und großräumige Handelsbeschränkungen in den betroffenen 
Gebieten einzuhalten. Diese betreffen den Handel mit lebenden Schweinen, aber auch mit deren Produkten 
(Fleisch und verarbeitete Produkte). Allgemein anerkannt ist, dass die Wildschweindichte das Risiko für einen 
Ausbruch maßgeblich beeinflusst. Da sich die Ausbreitung der ASP erfahrungsgemäß sehr sprunghaft gestaltet, 
ist ein Auftreten in diesem Landkreis jederzeit möglich. Eine effiziente Reduzierung der Schwarzwildbestände ist 
ein entscheidendes Instrument der Seuchenprävention. 
Der im Rahmen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes neu eingefügte § 40 Abs. 3 Satz 4 Waffengesetz 
(WaffG) ermöglicht es Inhabern eines gültigen Jagdscheins, Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zie-
loptiken (darunter fällt Restlicht- und Wärmebildtechnik) zu erwerben, zu besitzen und einzusetzen. Jagdrecht-
lich ist es gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a BJagdG weiterhin grundsätzlich verboten, künstliche Lichtquel-
len, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Zieles oder Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder 
eine elektronische Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt sind, bei der Jagd zu verwenden oder 
zu nutzen. Das jagdrechtliche Verbot kann allerdings aus besonderen Gründen, insbesondere auch aus Grün-
den der Wildseuchenbekämpfung, eingeschränkt werden. 
 

II. 
 

1. Das Landratsamt Bamberg ist gem. Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 

2. Die Voraussetzungen für die Einschränkung des jagdlichen Verbotes nach § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a 
BJagdG sind erfüllt (§ 19 Abs. 2 BJagdG i.V.m. Art. 29 Abs. 5 Satz 2 BayJG). 
Die Einschränkung des Verbots kann im Rahmen der Wildseuchenbekämpfung, insbesondere zur präven-
tiven Verringerung des Schwarzwildbestandes genehmigt werden, um dem Eintrag einer Seuche in den 
Bestand entgegenzuwirken oder um deren Ausbreitung zu verhindern.  
Die ASP ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die ursprünglich auf Afrika begrenzt war. Ab Juni 2007 brei-
tete sich die ASP von Georgien aus in die Nachbarländer aus. Seit 2014 tritt sie in den baltischen Staaten 
und Polen auf, 2017 breitete sie sich in die Tschechische Republik, nach Moldawien und nach Rumänien 
aus. Im Jahr 2018 wurden erste Fälle in Ungarn, Bulgarien und Belgien sowie in China gemeldet und im 
Jahr 2019 in der Slowakei, Serbien, Mongolei, Vietnam, Kambodscha, Nordkorea, Myanmar, Südkorea, 
Philippinen, Ost-Timor, Indonesien und Laos.  
Bekanntlich ist Schwarzwild eine der maßgeblichen Größen bei einem ausgebrochenen Seuchengesche-
hen der ASP. Laut Friedrich-Loeffler-Institut ist insbesondere die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung 
der ASP in die Schwarzwildpopulation größer als ein Ersteintrag bei Hausschweinen. Insoweit ist die deutli-
che Reduktion der Schwarzwildpopulation zur Seuchenprävention derzeit zwingend notwendig. Das gilt für 
Gebiete mit überhöhten Schwarzwilddichten genauso wie für Zuzugsgebiete, in denen der Ausbreitung des 
Schwarzwilds Grenzen gesetzt werden sollen. 
Ausweislich der Jagdstrecke der vergangenen Jahre ist erkennbar, dass Schwarzwildpopulation vorhanden 
ist.  
Zudem fällt ins Gewicht, dass im Landkreis Bamberg Hausschweinbestände unterschiedlicher Größe ge-
halten werden und dass die ASP-Erreger vom Schwarzwild auf Hausschweine und umgekehrt übertragen 
werden können. 

 
3. Die Einschränkung des Verbotes ist im Landkreis Bamberg im Hinblick auf die vorliegenden besonderen 

Gründe erforderlich. Die Zulassung der Bejagung von Schwarzwild mit Nachtsichtvorsätzen und Nachtsich-
taufsätzen, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels sowie künstlichen Lichtquellen sowohl 
in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe als auch ohne Verbindung mit einer Jagdlangwaffe stellt ein not-
wendiges Hilfsmittel für die gebotene effizientere Schwarzwildjagd dar. Von der Einschränkung werden zum 
einen Gegenstände erfasst, die in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe verwendet werden [z. B. Nacht-
sichtvor- oder Nachtsichtaufsätze montiert an Jagdlangwaffe oder Zielfernrohr; Taschenlampen, wie Halo-
gen-, LED-, Laserlampen, oder IR-Strahler montiert an Jagdlangwaffe, Zielfernrohr oder Nachtsichtauf-
satz/-vorsatz]. Zum anderen werden Gegenstände erfasst, die ohne Verbindung mit einer Jagdlangwaffe 
eingesetzt werden [z. B. Taschenlampe, Lampen, Scheinwerfer montiert an jagdlicher Einrichtung, hand-
gehalten oder im räumlichen Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erlegungsort (u.a. „künstlicher 
Mond“ an der Kirrung)]. Mit diesen Möglichkeiten wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Schwarz-
wild überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv ist und die Nachtjagd eine wichtige Jagdart darstellt. An-
gesichts der oben dargestellten Beeinträchtigungen der jagdgesetzlich relevanten Individualinteressen Drit-
ter sowie Allgemeinwohlbelange durch das Schwarzwild im Landkreis Bamberg kann die genannte Ver-
wendung der o. g. Gegenstände erlaubt werden. Die Jagdausübungsberechtigten sind zu einer den jagd-
gesetzlichen Zielen entsprechenden Bejagung verpflichtet. Dies ist im Rahmen der Einschränkung des 
jagdrechtlichen Verbots zu berücksichtigen. Die Rechtfertigung von jagdrechtlichen Verboten ist auch hie-
ran zu messen. Aus den genannten Gründen überwiegen die Individualinteressen Dritter sowie die Beein-
trächtigung der Allgemeinwohlbelange durch Schwarzwild gegenüber den durch § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. 
a BJagdG geschützten Rechtsgütern.  



Amtsblatt Landkreis Bamberg Nr. 12  / 2020     Seite 131 
 

 

4. Die Einschränkung des Verbots gilt für alle Jagdscheininhaber, die im Rahmen der geltenden Vorschriften 
zur Jagd im Gebiet des Landkreises Bamberg befugt sind. Erfasst sind sowohl Jahres- als auch Tages-
jagdscheine sowie Jugend- und Ausländerjagdscheine. 

5. Die Erlaubnis wird ausschließlich für die Bejagung von Schwarzwild einschließlich des Ein- und Anschie-
ßens im Jagdrevier erteilt.  

6  Im Übrigen wird Bezug genommen auf das IMS/LMS vom 24.02.2020 (E4-2131-2-14, F8-2130-1/149).  
7. Der Widerrufsvorbehalt nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG unter Ziffer II. soll sicherstellen, dass jederzeit 

auf veränderte Bedingungen, beispielsweise eine veränderte ASP-Risikolage, reagiert werden kann. 
8. Ziffer III. der Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. 
9. Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG) keine Kosten er-

hoben, da deren Erlass von Amts wegen im überwiegenden öffentlichen Interesse ergeht. 
 
Hinweis: 
 
Die Verwendung der oben genannten Technik auf Schießständen ist für Jäger ohne jagdrechtliche Genehmi-
gung zulässig.  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth 
 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 

(AGVwGOÄndG) vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 
AGVwGO). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
Bamberg, 18.09.2020 
 
Landratsamt Bamberg 
 

Dr. Juntunen 
Oberregierungsrat 

Geschäftsbereichsleiter 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg für das 
Haushaltsjahr 2020 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg wurde am 31. Juli 
2020 von der Regierung von Oberfranken rechtsaufsichtlich gewürdigt und im Oberfränkischen Amtsblatt Nr. 
12/2020 amtlich bekanntgegeben.   
 
Bamberg, 25.09.2020 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
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Entschädigungssatzung für den Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden 
Pommersfelden und Frensdorf 
 
Die von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Pommers-
felden und Frensdorf am 27. August 2020 beschlossene Entschädigungssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 
Abs. 1 KommZG amtlich bekannt gemacht. 

 
Entschädigungssatzung für den Zweckverband 

zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden 
Pommersfelden und Frensdorf 

 
Vom 27.08.2020 

 
Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Pommersfelden und Frensdorf erlässt auf Grund 
Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20 a und Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.V.m. § 10 der Verbandssatzung gemäß Beschluss der Ver-
bandsversammlung vom 27.08.2020 folgende 
 

S a t z u n g: 
 

§ 1 
Entschädigungsberechtigte 

 
Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung werden für die Teilnahme an 
Sitzungen und für die sonstige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung entschädigt. 
 
Entsprechendes gilt für Stellvertreter, sofern ein Vertretungsfall vorliegt. 
 

§ 2 
Auslagenersatz 

 
entfällt 

 
§ 3 

Entschädigung der Verbandsräte 
 
Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der Verbandsversammlung an-
gehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse eine Sit-
zungsgeldpauschale. Die Sitzungsgeldpauschale wird auf 40,00 Euro festgesetzt. Sie verdoppelt sich, wenn die 
Sitzung länger als fünf Stunden dauert. 
 

§ 4 
Entschädigung des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Pauschalentschädigung in Höhe von 
400,58 €. 
 
(2) Sein Stellvertreter erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Pauschalentschädigung in Höhe von 112,19 €. 
 

§ 5 
Entschädigung des Geschäftsleiters 

 
Der Geschäftsleiter erhält für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung. Ihre Höhe wird durch Beschluss der 
Verbandsversammlung festgesetzt.  

 
§ 6 

Auszahlung der Entschädigungen 
 
Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalentschädigungen werden monatlich im Voraus ausgezahlt. Die 
übrigen Entschädigungen werden nachträglich nach Abrechnung gezahlt. 
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§ 7 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 10.07.2014 außer Kraft. 
 
Pommersfelden, 27.08.2020 
 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
der Gemeinden Pommersfelden und Frensdorf 

Gerd Dallner 
Verbandsvorsitzender 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Geschäftsordnung des Kreistages Bamberg 
 
einschließlich Richtlinien gemäß Art. 34 Abs. 1 S. 2 LKrO 
 

Vorbemerkung 
 
Die entsprechend der gesetzlichen Formulierung der Landkreisordnung in dieser Geschäftsordnung in männli-
cher Form gewählten Bezeichnungen dienen der Lesbarkeit der Geschäftsordnung und schließen auch die 
weiblichen Vertreter und die Personengruppe Divers der entsprechenden Ämter bzw. Berufsgruppen ein.  
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VIII. Teil: Schlussbestimmungen 
 

§ 46 Inkrafttreten 
 

Geschäftsordnung des Kreistages Bamberg 
einschließlich Richtlinien gemäß Art. 34 Abs. 1 S. 2 LKrO 

 
Der Kreistag des Landkreises Bamberg erlässt aufgrund des Art. 40 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LKrO) die folgende Geschäftsordnung. 
 

I. Teil 
Allgemeines 

 
 

§ 1 
Umfang der Verwaltung des Landkreises 

 
(1) Die Verwaltung des Landkreises erstreckt sich auf alle auf das Kreisgebiet (Art. 7 LKrO) beschränkten öffent-
lichen Aufgaben, die über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der kreisangehörigen Gemeinden 
hinausgehen, soweit es sich nicht um Staatsaufgaben handelt (Art. 4 LKrO). 
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(2) Die Verwaltungstätigkeit im Landkreis muss mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der 
Bayerischen Verfassung und den Gesetzen im Einklang stehen. Sie darf nur von sachlichen Gesichtspunkten 
geleitet sein (Art. 50 LKrO). 
 

 
§ 2 

Organe des Landkreises 
 

(1) Die Verwaltung des Landkreises (Art. 22 LKrO) erfolgt für alle Angelegenheiten des eigenen und des übertra-
genen Wirkungskreises durch 
 
1. den Kreistag (Art. 23 LKrO), 
2. den Kreisausschuss (Art. 26 LKrO), 
3. den Jugendhilfeausschuss (§ 70 Abs. 1 und § 71 SGB VIII, Art. 17 ff. AGSG) 
4. den Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 89 LKrO) 
5. weitere beschließende Ausschüsse (Art. 29 LKrO) 
6. den Landrat (Art. 34, 38 Abs. 2 LKrO). 
 
Das Landratsamt ist bezüglich der Verwaltung des Landkreises Kreisbehörde 
(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 LKrO). 
 
(2) Die Verwaltung der Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde (Kreisverwaltungsbehörde, Art. 1 
S. 2 LKrO) erfolgt durch das Landratsamt in seiner Eigenschaft als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO). 
Diese Aufgaben sind der Behandlung durch den Kreistag und die Ausschüsse entzogen. 
 

§ 3 
Kreistag 

 
Der Kreistag ist die durch Wahlen berufene Vertretung der Kreisbürger (Art. 23 LKrO). Er überwacht die gesamte 
Kreisverwaltung in allen Angelegenheiten des eigenen (Art. 5, 51 LKrO) und des übertragenen Wirkungskreises 
(Art. 6, 53 LKrO). 
 
 

§ 4 
Zuständigkeit 

 
Die Zuständigkeiten des Kreistags, der Ausschüsse und des Landrats richten sich nach den Gesetzen und den 
folgenden Bestimmungen dieser Geschäftsordnung. 
 
 

§ 5 
Beschlussfassung 

 
(1) Die Willensbildung des Kreistags und der Ausschüsse erfolgt durch Beratung und Beschlussfassung. 
 
(2) Jede Beschlussfassung setzt einen Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds des 
Beschlussorgans voraus. 
 
 

§ 6 
Allgemeine Pflichten der Kreisräte; 

Verlust des Amtes 
 

(1) Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig (Art. 13, 24 Abs. 2 Satz 3 LKrO). Sie sind zur gewissenhaften Wahrneh-
mung ihrer Obliegenheiten verpflichtet (Art. 14 Abs. 1 LKrO). Sie haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, dass es sich um 
Mitteilungen im amtlichen Verkehr oder um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 LKrO). Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheim zu 
haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Diese Verpflichtungen beste-
hen auch nach Beendigung des Ehrenamtes fort (Art. 14 Abs. 2 Satz 4 LkrO). 
 
(2) Kreisräte dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu bewahren ha-
ben, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 LKrO). 
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(3) Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen Verpflichtungen der Absätze 1 oder 2 können durch den Kreistag im 
Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu zweihundertfünfzig Euro, bei unbefugter Offenbarung personenbezogener 
Daten bis zu fünfhundert Euro, geahndet werden (Art. 14 Abs. 4 LKrO). 
 
(4) Auf die übrigen Bestimmungen des Art. 14 Absätze 2 bis 4 LKrO wird hingewiesen. 
 
(5) Die Kreisräte können außer der Teilnahme an den Beratungen, Sitzungen und Abstimmungen Geschäfte nur 
übernehmen, soweit sie ihnen vom Kreistag oder einem Ausschuss ausdrücklich zur Bearbeitung oder Erledi-
gung übertragen sind (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 LKrO). 
 
(6) Das Amt eines Kreisrates endet mit dem Ablauf der Wahlzeit (Art. 23 des Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setzes – GLKrWG). Abgesehen davon verliert ein Kreisrat sein Amt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Wählbarkeit 
in den Kreistag verliert (Art. 48 Abs. 1 GLKrWG). 
 
 

II. Teil 
Sitzungen 

 
 

§ 7 
Sitzungszwang, Teilnahme und Abstimmungspflicht 

 
(1) Der Kreistag beschließt nur in Sitzungen (Art. 41 Abs. 1 LKrO). 
 
(2) Die Kreisräte sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen und die ihnen zugewiese-
nen Geschäfte (auch als Verbandsräte in Zweckverbänden) zu übernehmen und auszuüben. Im Kreistag, im 
Kreisausschuss und in den weiteren beschließenden Ausschüssen darf sich niemand der Stimme enthalten (Art. 
42LKrO). 
 
(3) Gegen die Kreisräte, die sich ihren Verpflichtungen nach Absatz 2 ohne genügende Entschuldigung entzie-
hen, kann der Kreistag Ordnungsgeld bis zu zweihundertfünfzig Euro im Einzelfall verhängen (Art. 42 LKrO). Die 
Entscheidung, ob die Entschuldigung genügt, obliegt dem Kreistag. 
 
 

§ 8 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 

beschränktes Vertretungsrecht 
 

(1) Mitglieder des Kreistags können an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss 
ihnen selbst,  einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes) oder einer 
von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen Verei-
nigung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Kreistags in 
anderer als öffentlicher Eigenschaft (als Amtsperson) ein Gutachten abgegeben hat (Art. 43 Abs. 1 LKrO). Mit-
glieder des Kreistags, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung und Abstimmung wegen 
persönlicher Beteiligung ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden unauf-
gefordert mitzuteilen. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen und für Beschlüsse, mit denen der Kreistag eine Person zum Mitglied eines 
Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des Landkreises in eine andere Einrichtung 
entsendet, dafür vorschlägt oder daraus abberuft. 
 
 
(3) Ob die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, entscheidet der Kreistag ohne Mitwirkung des persönlich 
Beteiligten (Art. 43 Abs. 3 LKrO); er trifft dabei eine Rechtsentscheidung. Die Mitwirkung eines wegen persönli-
cher Beteiligung ausgeschlossenen Kreisrats an der Abstimmung hat die Ungültigkeit des Beschlusses nur dann 
zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war (Art. 43 Abs. 4 LKrO). 
 
(4) Kreisräte dürfen Ansprüche Dritter gegen den Landkreis nur als gesetzliche Vertreter geltend machen (Art. 44 
LKrO). 
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§ 9 
Aufwandsentschädigung 

 
(1) Die Kreisräte und sonstigen ehrenamtlich tätigen Kreisbürger haben Anspruch auf angemessene Entschädi-
gung und Ersatzleistungen (Art 14 a LKrO). Sie richten sich nach der Satzung über die Entschädigung der Kreis-
räte und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Kreisbürger. 
 
(2) Soweit die Entschädigung und/oder die Ersatzleistung abhängig ist von einer Teilnahme an einer Sitzung, 
erfolgt der Nachweis hierüber durch Eintragung in die Anwesenheitsliste, durch Namensaufruf oder Feststellung 
in der Niederschrift. 
 
 

§ 10 
Zusammensetzung des Kreistags, Anzahl der Sitzungen 

 
(1) Der Kreistag des Landkreises Bamberg besteht aus dem Landrat und 60 Kreisräten (Art. 24 LKrO). 
 
(2) Zeitpunkt und Zahl der Kreistagssitzungen richten sich nach dem Bedarf (wie es der ordnungsgemäße Ge-
schäftsgang erfordert).  
 
(3) In dringenden Fällen kann der Kreistag zu außerordentlichen Sitzungen einberufen werden. Er ist einzuberu-
fen, wenn es der Kreisausschuss oder ein Drittel der Kreisräte unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstan-
des beantragt (Art. 25 Abs. 2 LKrO). 
 
 

§ 11 
Öffentliche Sitzungen 

 
(1) Die Sitzungen des Kreistags sind grundsätzlich öffentlich (Art. 46 LKrO). 
 
(2) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jedermann Zutritt, soweit Platz vorhanden ist. Erforderlichenfalls wird die 
Zulassung durch Ausgabe von Platzkarten geregelt. Für die Medien müssen stets Plätze freigehalten werden. 
 
(3) Zuhörer haben kein Recht, in irgendeiner Form in den Gang der Verhandlungen einzugreifen. Sie können, 
wenn sie die Ordnung stören, durch den Vorsitzenden ausgeschlossen werden (Art. 47 Abs. 1 Satz 2 LKrO). 
 
(4) Aufnahmen in Ton oder Bild sind Medienvertretern nach vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden und des 
Kreistags nur erlaubt, soweit dadurch die Ordnung nicht gestört wird; Abs. 3 gilt sinngemäß. Der Vorsitzende 
kann die Aufnahmedauer zur Sicherstellung eines geordneten Sitzungsablaufs beschränken. Sitzungsteilnehmer 
können verlangen, dass während ihres Redebeitrags Aufnahmen unterbleiben. Aufnahmen von Zuhörern bedür-
fen ihrer vorherigen Einwilligung. 
 
 

§ 12 
Ausschluss der Öffentlichkeit 

 
(1) Der Kreistag schließt die Öffentlichkeit von der Sitzung aus, wenn das Wohl der Allgemeinheit oder berechtig-
te Ansprüche einzelner der öffentlichen Behandlung entgegenstehen (Art. 46 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen (Art. 46 
Abs. 2 Satz 2 LKrO). 
 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Landrat oder ein von ihm Beauftragter der Öf-
fentlichkeit in einer späteren öffentlichen Kreistagssitzung oder in anderer geeigneter Weise bekannt, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (vgl. Art. 46 Abs. 3 LKrO). 
 
 

§ 13 
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln: 
1. Grundstücksangelegenheiten, 
2. Vergabe von Bau- und sonstigen Aufträgen und Konzessionen, 
3. Personalangelegenheiten, 
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4. Sparkassenangelegenheiten, 
5. Angelegenheiten, die dem Steuer- oder Sozialgeheimnis unterliegen, 
 
es sei denn, dass im Einzelfall Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder 
auf berechtigte Ansprüche einzelner nicht entgegenstehen (vgl. Art. 46 Abs. 2 Satz 1 
LKrO). 
 
 

III. Teil 
Geschäftsgang 

 
 

§ 14 
Form der Sitzung 

 
Die äußere Form der Sitzungen ist würdig zu gestalten. Die Kreisräte sind gehalten, diesem Grundsatz Rech-
nung zu tragen. 
 

§ 15 
Ladung 

 
(1) Die Einberufung der Kreistagssitzungen erfolgt durch den Landrat (Art. 25 LKrO). 
 
(2) Die Kreisräte werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständnis elektro-
nisch zu den Sitzungen eingeladen. Im Falle einer elektronischen Einladung wird die Tagesordnung als nicht 
veränderbares Dokument durch E-Mail oder, soweit Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berech-
tigte Ansprüche Einzelner dies erfordern, durch De-Mail oder in verschlüsselter Form versandt. Eine elektroni-
sche Einladung ist auch möglich über den E-Mail-Versand eines Links, über den ein nicht veränderbares Doku-
ment in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Kreistagsinformationssystem) 
geöffnet werden kann. Das Einverständnis für die elektronische Ladung ist schriftlich gegenüber dem Landrat zu 
erklären; es ist jederzeit widerrufbar.  
 
(3) Die Ladung hat den Kreisräten spätestens am 7. Tage vor der Sitzung zuzugehen. In dringenden Fällen kann 
diese Frist bis auf den 3. Tag vor der Sitzung abgekürzt werden. Bei Versendung durch einfachen Brief gilt die 
Ladung spätestens am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugegangen. Im Falle der elektronischen Ladung 
geht diese zu, wenn sie im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar ein-
gegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Für den Nachweis des Zugangs einer De-
Mail genügt die Eingangsbestätigung nach § 5 Abs. 8 des De-Mail-Gesetzes. 
 
(4) Der Ladung ist die hinsichtlich der einzelnen Beratungsgegenstände hinreichend konkretisierte Tagesord-
nung beizufügen. Weiter Unterlagen und sonstiges Schriftmaterial müssen den Kreisräten rechtzeitig zur Verfü-
gung gestellt werden, soweit dies für die Vorbereitung der Beratungen notwendig ist und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit nicht entgegenstehen. Die Unterlagen sind bei den Ausschusssitzungen auch den Fraktionsvor-
sitzenden zuzuleiten, soweit sie dem jeweiligen Ausschuss nicht angehören. Die weiteren Unterlagen können 
schriftlich oder elektronisch in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Kreis-
tagsinformations-system) zur Verfügung gestellt werden. Hat der Kreisrat sein Einverständnis zur elektronischen 
Ladung erklärt, werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur in elektronischer Form bereitgestellt. 
 
(5) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Kreistagssitzungen sind spätestens am 5. Tag vor der Sitzung öffent-
lich bekannt zu machen (Art. 46 Abs. 1 LKrO). 
 
 

§ 16 
Tagesordnung 

 
Die Tagesordnung der Kreistagssitzungen wird vom Landrat aufgestellt. 
 
 

§ 17 
Antragstellung 

 
(1) Anträge, die in einer Kreistagssitzung behandelt werden sollen, können nur von Mitgliedern des Kreistages 
gestellt werden. Sie sind schriftlich und nach Möglichkeit elektronisch beim Landrat einzureichen und ausrei-
chend zu begründen. Sie müssen spätestens bis zum 3. Tag vor der Sitzung beim Landrat eingereicht werden. 
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(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge können nach-
träglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn entweder die Angelegenheit dringlich ist und der 
Kreistag der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder sämtliche Mitglieder des Kreistags anwesend sind und kein 
Mitglied der Behandlung widerspricht. Anträge nach Satz 1, die noch Ermittlungen und Prüfungen, Beiziehung 
von Akten oder die Befragung nicht anwesender Sachbearbeiter oder sonstiger Personen notwendig machen, 
werden bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 
 
 
(3) Nicht der Schriftform bedürfen  
 
1. Anträge zur Geschäftsordnung wie 

a) Schließung der Rednerliste, 
b) Schluss der Beratung und sofortige Abstimmung, 
c) Vertagung eines Tagesordnungspunktes, 
d) Nichtbehandlung eines Tagesordnungspunktes (Gegenstandes), 
e) Verweisung in einen Ausschuss, 
f) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
g) Verweisung eines Tagesordnungspunktes auf eine nichtöffentliche Sitzung, 
h) Einwendungen zur Geschäftsordnung, 
 

2. einfache Sachanträge wie z. B. 
a) Bildung und Wahl von Ausschüssen oder Delegationen, 
b) Änderungsanträge während der Debatte, 
c) Zurückziehung von Anträgen, 
d) Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge. 
 

(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Ausgaben verursachen, sollen nur gestellt werden, wenn 
gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden (Art. 60 Abs. 1 LKrO). 
 
(5) Zu jedem eingereichten Antrag erhält der Antragsteller alsbald eine schriftliche Eingangsbestätigung und 
Mitteilung darüber, wie mit dem Antrag weiter verfahren wird. Der Antragsteller erhält spätestens nach 3 Mona-
ten eine schriftliche Benachrichtigung über die sachliche Behandlung des gestellten Antrags. 
 
(6) Anträge von Mitgliedern des Kreistags, für deren Behandlung ein Ausschuss zuständig ist, sind vom Landrat 
in den zuständigen Ausschuss zu verweisen. 
 
 

§ 18 
Beiziehung von Bediensteten des Landratsamtes 

 
(1) Der Landrat kann nach seinem Ermessen Bedienstete des Landratsamtes oder sonstige Auskunftspersonen 
zu den Sitzungen des Kreistags beiziehen, die gehört werden können. 
 
(2) Der juristische Beamte, der den Landrat im Amt vertritt, soll grundsätzlich zu den Sitzungen zugezogen wer-
den (Art. 37 Abs. 3 LKrO). 
 
 

§ 19 
Sitzungsablauf 

 
(1) Der Ablauf der Kreistagssitzungen ist regelmäßig wie folgt: 
1. Eröffnung der Sitzung, 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der Anwesenheit und Bekanntgabe vorliegender 

Entschuldigungen, 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit des Kreistags (§ 21), 
4. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls Beratung und Beschlussfassung hierüber, 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte unter Zugrundelegung evtl. Ausschussbe-

schlüsse, 
6. Bekanntgabe über Anordnungen oder über die Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte durch den Landrat 

an Stelle des Kreistags gemäß Art. 34 Abs. 3 LKrO, 
7. Behandlung von Wünschen, Anträgen und Anfragen aus der Mitte des Kreistages, 
8. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden. 
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(2) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der Geschäftsordnung in der Reihenfolge ihres Eingangs zu behan-
deln. 
 
 

§ 20 
Vorsitz, Handhabung der Ordnung 

 
(1) Den Vorsitz im Kreistag führt der Landrat (Art. 33 LKrO). Ist der Landrat verhindert oder persönlich beteiligt, 
so vertritt ihn sein gewählter Stellvertreter (Art. 32 LKrO). Ist auch dieser verhindert, so gilt § 44 Abs. 3 Buchst. a 
dieser Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und handhabt die Ordnung im Sitzungsraum. 
 
(3) Der Vorsitzende ist berechtigt, Kreisräte mit Zustimmung des Kreistags von der Sitzung auszuschließen, 
wenn sie die Ordnung fortgesetzt erheblich stören (Art. 47 Abs. 1 Satz 3 LKrO; bezüglich sonstiger Zuhörer vgl. 
§ 11 Abs. 3 Satz 2). 
 
(4) Wird durch einen bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenen Kreisrat die Ordnung innerhalb von 
zwei Monaten neuerdings erheblich gestört, so kann ihm der Kreistag für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme 
untersagen (Art. 47 Abs. 2 LKrO). 
 
(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht anders wieder herzustellen ist, kann der Vorsitzende die 
Sitzung unterbrechen oder aufheben. Zum äußeren Zeichen der Unterbrechung oder Aufhebung verlässt der 
Vorsitzende den Sitzungsraum, nachdem er die Sitzung geschlossen oder die Dauer der Unterbrechung ange-
kündigt hat. Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tage fortzuführen; einer neuerlichen La-
dung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist an dem Punkt, an dem die Sitzung unterbrochen wurde, fortzuset-
zen. 
 
 
(6) Während der Sitzung ist den Kreisräten die Benutzung von Mobiltelefonen nicht gestattet. Mitgeführte Mobil-
telefone sind auszuschalten oder auf lautlos zu stellen. 
 
 

§ 21 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 41 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Wird der Kreistag wegen Beschlussunfähigkeit aufgrund fehlender Anwesenheitsmehrheit zum zweiten Male 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-
schienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Regelung des Art. 41 Abs. 3 Satz 1 LkrO 
hingewiesen werden. 

 
 

§ 22 
Beratung 

 
(1) Ein Kreisrat oder ein geladener Bediensteter des Landratsamtes darf im Kreistag nur dann sprechen, wenn 
ihm vom Vorsitzenden das Wort erteilt ist. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldun-
gen, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach seinem Ermessen. Bei Wortmeldung "zur Geschäftsordnung" ist das 
Wort außer der Reihe im Anschluss an einen laufenden Redebeitrag sofort zu erteilen. Der Vorsitzende kann in 
Ausübung seines Amtes jederzeit das Wort ergreifen. 
 
(2) Die Anrede ist an den Vorsitzenden und an die Kreisräte, nicht aber an die Zuhörer zu richten. 
 
(3) Jede Beratung setzt einen Tagesordnungspunkt oder einen Antrag aus der Mitte des Kreistags voraus. 
 
(4) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäftsordnung bei Bedarf zur Beratung zu stellen. 
 
(5) Es darf nur zu dem zur Beratung stehenden Antrag oder Tagesordnungspunkt und mit einer angemessenen 
Redezeit gesprochen werden. Andernfalls kann der Vorsitzende das Wort entziehen. 
 
(6) Während der Beratung über einen Antrag oder Tagesordnungspunkt sind nur zulässig 
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1. Geschäftsordnungsanträge, 
2. Zusatzanträge, Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung. 
 
(7) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen. Sind dies Anträge auf Schließung der Rednerlis-
te oder auf Schluss der Beratung (vgl. § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a und b) und ist der Antrag von Erfolg, haben 
der Vorsitzende und der Antragsteller zur Sache das Recht zur Schlussäußerung. 
 
(8) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und die Ab-
stimmung nicht mehr aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen 
haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 
 
(9) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln für die Beratung ist der Vorsitzende berechtigt, zur Ordnung zu 
rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen und bei Nichtbeachtung solcher Warnungen das Wort zu entzie-
hen. 
 
(10) Ist der Landrat der Auffassung, dass ein in die Tagesordnung aufgenommener Antrag rechtlich unzulässig 
ist (z. B. wegen fehlender Zuständigkeit des Kreistages), so hat er bei Aufruf des Tagesordnungspunktes auf 
seine Bedenken hinzuweisen. Jedes Mitglied des Kreistages (einschließlich des Vorsitzenden) kann einen Antrag 
zur Geschäftsordnung auf Nichtbefassung gem. § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d stellen. Dieser Antrag soll kurz 
begründet werden. Findet eine Beratung über den Geschäftsordnungsantrag statt, so muss sie sich auf die 
Zulässigkeit des Hauptantrags beschränken. Über einen Antrag auf Schluss der Debatte über diesen Ge-
schäftsordnungsantrag ist sofort abzustimmen. 
 
 

§ 23 
Beschlüsse, Wahlen 

 
(1) Beschlüsse des Kreistags werden in offener Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 45 Abs. 1 LKrO). 
 
(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung nach Maßgabe des Art. 45 Abs. 3 LKrO vorgenommen. Sie sind 
nur dann gültig, wenn sämtliche Mitglieder unter Angabe des Gegenstandes geladen sind und die Mehrheit von 
ihnen anwesend und stimmberechtigt ist. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhält. Neben Neinstimmen und leeren Stimmzetteln gelten auch solche Stimmzettel als ungültig, die den 
Namen des Gewählten nicht eindeutig erkennen lassen. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen 
ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der 
Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so erfolgt Stichwahl zwischen den beiden 
Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 
 
(3) Ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis ist unzulässig. 
 
 

§ 24 
Abstimmung 

 
(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so gilt folgende Reihenfolge: 
1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Beschlüsse des Kreisausschusses oder der weiteren Ausschüsse zu dem Beratungsgegenstand, 
3. weitergehende Anträge; dabei sind nur solche Anträge als weitergehend anzusehen, die einen größeren 

Aufwand oder eine stärker einschneidende Maßnahme zum Gegenstand haben, 
4. zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte nicht unter Ziff. 1 oder 3 fallen. 
 
(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den abgestimmt werden soll, vom Vorsitzenden zu wiederholen. 
 
(3) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 
 
(4) Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der anwesenden Kreisräte ist namentlich abzustimmen. 
 
(5) Jedes Mitglied des Kreistags kann verlangen, dass in der Niederschrift vermerkt 
wird, wie es abgestimmt hat (Art. 48 Abs. 1 LKrO). 
 
(6) Die Stimmenzählung ist durch den Vorsitzenden vorzunehmen. Das Abstimmungsergebnis ist dem Kreistag 
bekannt zu geben und in der Niederschrift festzuhalten (Art. 48 Abs. 1 LKrO). 
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§ 25 
Anfragen 

 
(1) Jeder Kreisrat ist berechtigt, während einer Beratung Anfragen zur Sache an den Vorsitzenden und mit des-
sen Zustimmung an anwesende Bedienstete des Landratsamtes zu richten. Solche Anfragen werden nicht zur 
Beratung gestellt. 
 
(2) Der Befragte kann mit Zustimmung des Vorsitzenden die sofortige Beantwortung einer Anfrage ablehnen, 
wenn der Gegenstand erst durch Aktenprüfung geklärt werden muss. Die Antwort ist dann dem Anfragenden 
schriftlich zuzuleiten und der Niederschrift beizugeben. § 17 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 

§ 26 
Niederschrift 

 
(1) Über jede Kreistagssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Für die Niederschrift ist der Vorsitzende verant-
wortlich. Er bestimmt den Protokollführer. 
 

(2) Die Niederschrift soll den zeitlichen Ablauf der Sitzung zusammenfassend wiedergeben (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 
LKrO). 
 

(3) Die Niederschrift muss ersehen lassen 
1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung, 
2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Sitzung, 
3. Namen der anwesenden Kreisräte, 
4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände, 
5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
6. Abstimmungsergebnis, 
7. Zeit und Grund der etwaigen Ausschließung eines Kreisrats, 
8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung. 
 

(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch den Protokollführer und den Vorsitzenden zu unterzeichnen. 
Die unterzeichnete Niederschrift ist eine öffentliche Urkunde (Art. 48 LKrO). 
 

(5) Zur Erleichterung der Aufnahme der Niederschrift ist es dem Protokollführer gestattet, für Aufzeichnungen 
einen Tonträger zu verwenden. Nach Fertigstellung und Unterzeichnung der Niederschrift sind die Tonaufnah-
men zu löschen. 
 
 

§ 27 
Einsichtnahme durch Kreisräte, Abschriften 

 
Die Kreisräte sind berechtigt, jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen des 
Kreistags und der Ausschüsse einzusehen. Sie können beim Landrat die Erteilung von Abschriften der Be-
schlüsse verlangen, die in öffentlicher Sitzung gefasst wurden (Art. 48 LKrO). Niederschriften über öffentliche 
Sitzungen können in ein internes, nur Kreisräten zugängliches, elektronisches Informationssystem eingestellt 
werden; das Recht aus Satz 2 wird hiervon nicht berührt. 

 
 

§ 28 
Einsichtnahme durch Kreisbürger 

 
Die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen steht allen Kreisbürgern frei (Art. 48 Abs. 2 Satz 2 
LKrO). Die in öffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüsse und Niederschriften im Umfang des Art. 48 Abs. 1 
Satz 2 LKrO werden im Internet veröffentlicht. 
 
 

IV. Teil 
Kreistag 

 
 

§ 29 
Zuständigkeit des Kreistags, Fraktionen 

 
(1) Der Kreistag ist für die in Art. 30 LKrO genannten Angelegenheiten ausschließlich zuständig. Weiterhin ist der 
Kreistag für die in Art. 38 Abs. 1 LKrO genannten Personalentscheidungen zuständig, soweit er diese nicht ei-
nem beschließenden Ausschuss oder dem Landrat überträgt (vgl. auch § 38 Abs. 6 Satz 2). 
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(2) Der Kreistag behält sich ferner vor, über folgende Angelegenheiten zu beschließen: 
1. Verhängung von Ordnungsgeld gegen in Kreistagssitzungen säumige Kreisräte (Art. 42 Abs. 2 LKrO), 
2. Entscheidung über die persönliche Beteiligung von Kreisräten in Angelegenheiten, die vom Kreistag behan-

delt werden (Art. 43 Abs. 3 LKrO), 
3. Ausschluss von Kreisräten aus einer Kreistagssitzung wegen wiederholter Störung der Ordnung (Art 47 Abs. 

2 LKrO), 
4. Umwandlung und Aufhebung kreiskommunaler Stiftungen, 
5. Bewilligung von Überschreitungen der Budgetergebnisse der Teilhaushalte aufgrund über- und außerplan-

mäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen bzw. Mindererträge oder – einzahlungen, soweit sie erheblich 
sind (§ 40 Abs. 3 dieser Geschäftsordnung), sowie sonstiger Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan nicht 
vorgesehene Verbindlichkeiten des Landkreises entstehen können (Art. 60 LKrO). 

6. Personalrechtliche Entscheidungen für Leiter von Kreiseinrichtungen. Weder die Gemeinnützige Kranken-
hausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH noch die von ihr geführten Krankenhäuser in Burgebrach 
und Scheßlitz zählen zu Kreiseinrichtungen i. S. d. Satzes 1. 

7. Entscheidungen zur Wahrnehmung der Gesellschafterrechte für die Gemeinnützige Krankenhausgesell-
schaft des Landkreises Bamberg mbH, zu denen der Landrat bzw. dessen Stellvertreter Beschlüsse des 
Kreistages benötigt. 
Diese sind: 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages 
- Auflösung der Gesellschaft 
- Entsendung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates 
- Beteiligung der Gesellschaft an deren Unternehmen und Übernahme von 
- Unternehmen 
- Veräußerung von Beteiligungen, Unternehmen oder Unternehmensteilen 
- Beitritt oder Austritt aus Arbeitgeberverbänden, die eine Tarifgebundenheit 
- zur Folge haben. 

8. Er ist ferner für folgende Angelegenheiten ausschließlich zuständig: 
a) Bestellung der vom Landkreis zu berufenden Mitglieder des Zweckverbandes der Sparkasse (Art. 6 

Abs. 1 Nr. 2, Art. 8 Abs. 2, 3 SpkG) 
b) Bestellung der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Bamberg (§ 40 

Abs. 3 GVG) 
c) Aufstellung der Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht Bayreuth (§ 28 VwGO) 

 
(3) Die im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen können Fraktionen bilden, falls sie so stark sind, 
dass sie mindestens einen Sitz im Kreisausschuss erhalten. Die Fraktionen benennen einen Fraktionsvorsitzen-
den und mindestens einen Stellvertreter. 
 
 

V. Teil: 
Ausschüsse 

 
 

§ 30 
Vorarbeit für den Kreistag durch den Kreisausschuss 

 
(1) Der Kreisausschuss bereitet die Verhandlungen des Kreistags vor (Art. 26 LKrO). 
 
(2) Die Vorbereitung erfolgt durch Vorberatung des Gegenstandes und erforderlichenfalls durch einen Be-
schlussvorschlag des Kreisausschusses. Dies gilt auch bei Vorbehandlung in einem weiteren beschließenden 
Ausschuss.  
 
 

§ 31 
Weitere Zuständigkeit des Kreisausschusses 

 
Der Kreisausschuss ist in eigener Verantwortung zuständig für alle Verwaltungsaufgaben, die nicht dem Kreis-
tag, weiteren beschließenden Ausschüssen oder dem 
Landrat vorbehalten sind. Weiterhin für Entscheidungen zur Wahrnehmung der Gesellschafterrechte für die Ge-
meinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises 
Bamberg mbH, zu denen der Landrat bzw. dessen Stellvertreter Beschlüsse des 
Kreisausschusses benötigt. Diese sind: 
- Bestellung des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr, 
- Feststellung des Jahresabschlusses nach Entgegennahme der Berichte des Geschäftsführers, des Ab-

schlussprüfers und des Aufsichtsrates und Verwendung des Ergebnisses, 
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- Entlastung des Aufsichtsrates, 
- Höhe der Entschädigung der Aufsichtsratsmitglieder. 
Er beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeit endgültig (Art. 26 LKrO). Der Kreistag 
kann Beschlüsse des Kreisausschusses nur unter den gleichen Voraussetzungen 
ändern oder aufheben, die für die Aufhebung seiner eigenen Beschlüsse gelten. 
 

 
§ 32 

Einberufung des Kreisausschusses 
 

Der Kreisausschuss wird vom Landrat nach Bedarf einberufen. Er muss einberufen 
werden, wenn es die Hälfte der Mitglieder unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
schriftlich beantragt (Art. 28 LkrO). 
 
 

§ 33 
Bestellung des Kreisausschusses 

 
(1) Dem Kreisausschuss gehören der Landrat und 12 Kreisräte an (Art. 27 LKrO). 
 
(2) Die Mitglieder des Kreisausschusses werden vom Kreistag aufgrund der Vorschläge der Parteien und Wäh-
lergruppen nach dem Verfahren Hare/Niemeyer ermittelt. Haben dabei mehrere Parteien oder Wählergruppen 
gleichen Anspruch auf einen Sitz, so entscheiden die bei der Kreistagswahl auf diese Parteien oder Wählergrup-
pen abgegebenen Stimmen. Einzelmitglieder und kleine Gruppen des Kreistags, die aufgrund des Stärkever-
hältnisses im Kreisausschuss nicht vertreten wären, können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in den 
Kreisausschuss zusammenschließen (Ausschussgemeinschaften i. S. Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LKrO). Ausschuss-
gemeinschaften können einen Sprecher und mindestens einen Stellvertreter benennen. 
 
(3) Die Besetzung der Zweckverbände und Aufsichtsräte, an denen der Landkreis beteiligt ist, ermittelt sich 
grundsätzlich nach dem Verfahren Hare/Niemeyer, es sei denn, die jeweiligen Satzungen dieser Gremien enthal-
ten hiervon abweichende 
Regelungen. 
 
(4) Die Parteien, Wählergruppen oder Ausschussgemeinschaften, auf die Sitze entfallen sind, schlagen Bewer-
ber vor, die sodann als Mitglieder des Kreisausschusses 
zu bestellen sind. 
 
(5) Für jeden Kreisrat als Mitglied des Kreisausschusses wird für den Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter 
namentlich bestellt; den Fraktionen ist es freigestellt, einen weiteren Stellvertreter namentlich zu benennen, der 
als zweiter Stellvertreter vom Kreistag bestellt wird. Das Ausschussmitglied hat seinen Stellvertreter im Falle der 
Verhinderung zu verständigen und die ihm zugesandten Ladungsunterlagen zu übergeben. Dem stellvertreten-
den Ausschussmitglied wird von Amts wegen eine Benachrichtigung von der Sitzung zugeleitet. 
 
(6) Während der Wahlzeit im Kreistag eintretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Parteien und Wähler-
gruppen sind auszugleichen. Scheidet ein Mitglied aus der von ihm vertretenen Partei oder Wählergruppe aus, 
so verliert es seinen Sitz im Kreisausschuss. 
 
 

§ 34 
Jugendhilfeausschuss 

 
(1) Der Kreistag bestellt gemäß § 70 Abs. 1, § 71 SGB VIII (KJHG) und 17 ff. AGSG den Jugendhilfeausschuss 
als ständigen beschließenden Ausschuss. Ihm gehören stimmberechtigte und beratende Mitglieder an. 
 
1. Stimmberechtigte Mitglieder (§ 71 Abs. 1 SGB VIII, Art. 18 AGSG) sind 
a) der Landrat oder das von ihm bestellte Mitglied des Kreistags als Vorsitzender, 
b) 8 Mitglieder des Kreistags, 
c) 6 vom Kreistag gewählte Männer und Frauen auf Vorschlag der im Landkreis wirkenden und anerkannten 

Jugendverbände, 
 
2. Beratende Mitglieder (Art. 19 AGSG) sind 
a) der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes, 
b) ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- oder Vormundschaftsrichter bzw. 

 –richterin tätig ist, 
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c) ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung, 
d) ein Bediensteter oder eine Bedienstete der zuständigen Arbeitsagentur, 
e) eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinne des § 28 SGB VIII (Erziehungsberatung) tätig ist, 
f) die für den Jugendamtsbezirk zuständige kommunale Gleichstellungsbeauftragte, sofern eine solche bestellt 

ist, 
g) ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 
h) der bzw. die Vorsitzende des Kreisjugendrings oder eine von ihm bzw. ihr beauftragte Person, sofern der 

oder die Vorsitzende des Kreisjugendringes dem Jugendhilfeausschuss nicht bereits als stimmberechtigtes 
Mitglied angehört, 

i) Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Für jedes Mitglied des Jugendhilfeausschusses ist ein Stellvertreter zu bestellen (Art. 18 Abs. 3, 19 Abs. 3 
AGSG). Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied, das nicht dem Kreistag angehört, vor Ablauf der Wahlzeit aus, 
so ist ein stimmberechtigtes Ersatzmitglied zu wählen (Art. 22 Abs. 3 Satz 1 AGSG). Scheidet ein beratendes 
Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, ist nach Art. 19 Abs. 2 AGSG ein Ersatzmitglied zu benennen. 
 
(3) Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter eines stimmberechtigten Mitglieds sein. Auf eine ausgewo-
gene Berücksichtigung von Frauen und Männern soll hingewirkt werden. 
 
 

§ 35 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Der Kreistag bildet aus seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit 7 Mitgliedern und bestimmt ein 
Ausschussmitglied zum Vorsitzenden (Art. 89 Abs. 2 LKrO). Als Ausschussmitglied und als Ausschussvorsitzen-
der kann auch der Landrat bestellt werden. Ferner bestellt der Kreistag für jedes Ausschussmitglied einen Stell-
vertreter für den Fall seiner Verhinderung und bestimmt, welches Ausschussmitglied bei Verhinderung des Aus-
schussvorsitzenden den Vorsitz führen soll. Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt nichtöffentlich. 
 
 

§ 36 
Weitere beschließende oder beratende Ausschüsse 

 
(1) Der Kreistag kann im Bedarfsfall weitere beschließende oder vorberatende Ausschüsse bilden (Art. 29 LKrO). 
 
(2) Für die Bestellung und Einberufung der weiteren Ausschüsse gelten die §§ 32, 33 dieser Geschäftsordnung 
entsprechend. 
 
(3) Den weiteren Ausschüssen können nur Kreisräte angehören. Andere Personen können als Berater von Fall 
zu Fall zugezogen werden. 
 
(4) Es werden folgende beschließende Ausschüsse bestellt: 
1. Kultur- und Sportausschuss 
2. Bau- und Wirtschaftsausschuss 
3. Umweltausschuss 
 
 

§ 37 
Geschäftsgang der Ausschüsse 

 
(1) Für den Geschäftsgang des Kreisausschusses und der sonstigen Ausschüsse mit Ausnahme des Jugendhil-
feausschusses gelten die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung für den Kreistag, insbesondere die §§ 11 bis 
28 entsprechend, soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen hierfür bestehen. 
 
(2) Kreisräte können auch in nichtöffentlichen Sitzungen von Ausschüssen, denen sie nicht angehören, als Zuhö-
rer anwesend sein. Ein Mitspracherecht steht ihnen ebenso wie in öffentlicher Sitzung von Ausschüssen, denen 
sie nicht angehören, nicht zu. In Einzelfällen kann ein Ausschuss jedoch Kreisräten als Nichtmitgliedern des Aus-
schusses in bestimmten Tagesordnungspunkten das Wort erteilen, wenn dies für die Behandlung des Bera-
tungsgegenstandes sachdienlich ist. Soweit die Kreisräte zu einem Beratungsgegenstand einen Sachantrag 
gestellt haben, soll ihnen dazu das Wort erteilt werden. 
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VI. Teil: 
Landrat und Stellvertreter 

 
 

§ 38 
Zuständigkeit des Landrats 

 
(1) Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen. Der Umfang der Vertretungsmacht ist auf seine Befugnisse 
beschränkt (Art. 35 Abs. 1 LKrO). 
 
(2) Der Landrat führt den Vorsitz im Kreistag, im Kreisausschuss und in den weiteren Ausschüssen (Art. 33 
LKrO; vgl. auch § 20 dieser Geschäftsordnung). Soweit es ihm durch Gesetz gestattet ist (vgl. Art. 17 Abs. 3 
AGSG) kann er den Vorsitz auf einen Vertreter übertragen. Für den Rechnungsprüfungsausschuss gilt § 35 Satz 
2. Der Landrat führt die Geschäfte des Landkreises gemäß den Gesetzen und Beschlüssen der Kreisorgane. 
 
(3) Der Landrat bereitet die Sitzungsgegenstände vor; er vollzieht die Beschlüsse und beanstandet solche Ent-
scheidungen, die er für rechtswidrig hält, setzt ihren Vollzug aus und führt, soweit erforderlich, die Entscheidung 
der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 54 LKrO); von einer solchen Aussetzung hat er den Kreistag bzw. den 
beschließenden Ausschuss unverzüglich zu verständigen. 
 
(4) Der Landrat ist zuständig zur Regelung der innerdienstlichen Angelegenheiten des Landratsamtes (z. B. 
Dienstanweisungen und Hausordnungen, Geschäftsverteilungspläne, Zeichnungsbefugnis, Personal- und Mate-
rialeinsatz, Arbeitszeitregelung im Rahmen der geltenden Arbeitszeitordnungen, Zahlungsanordnung und deren 
Übertragung). 
 
(5) Der Landrat ist ferner zuständig für die Angelegenheiten der §§ 39 bis 41 dieser Geschäftsordnung. 
 
(6) Darüber hinaus kann der Kreistag durch Änderung bzw. Ergänzung dieser Geschäftsordnung weitere Verwal-
tungsaufgaben dem Landrat zur selbständigen Erledigung übertragen, soweit es sich nicht um Angelegenheiten 
im Sinne Art. 34 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Art. 30 LKrO handelt. Für die Übertragung der personalrechtlichen Be-
fugnisse nach Art. 38 Abs. 1 Satz 3 LKrO  ist ein Beschluss des Kreistags nötig, der der Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Kreistagsmitglieder bedarf. 
 

 
§ 39 

Einzelne Aufgaben des Landrats 
 

(1) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit 
1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Landkreis keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine 

erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO). 
2. die Angelegenheiten des Landkreises, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer 

Länder geheim zu halten sind, 
3. weitere Angelegenheiten, die ihm durch Beschluss des Kreistags übertragen sind (Art. 34 Abs. 2 und Art. 

38 Abs. 1 Satz 3 LKrO), 
4. die in Art. 38 Abs. 2 LkrO genannten Personalentscheidungen. 
 
(2) Zu den laufenden Angelegenheiten i. S. des Abs. 1 Nr. 1 bzw. zu den nach Abs. 1 
Nr. 3 übertragenen Angelegenheiten gehören insbesondere: 
1. der Vollzug der Satzungen und Verordnungen des Landkreises, 
2. der Abschluss von bürgerlich-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verträgen (z. B. Kauf-, Miet-, Pacht-, 

Werklieferungsverträge; Straßenbaukosten-, Anschlussgebühren-, Benutzungsverträge) bis zu einer Wert-
grenze des Rechtsverhältnisses von 100.000,00 Euro einmaliger oder 100.000,00 Euro laufender jährlicher 
Belastung, 

3. die Vornahme sonstiger bürgerlich-rechtlicher und öffentlich-rechtlicher Rechtshandlungen (z. B. Stundung, 
Erlass, Gewährung von Teilzahlungen, grundbuchrechtlicher Erklärungen, Kündigungen, Mahnungen, Rück-
tritte) bis zu einer Wertgrenze des Rechtsverhältnisses von 100.000,00 Euro einmaliger oder 100.000,00 
Euro laufender jährlicher Belastung, 

4. der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen oder von nachträglichen 
Mengenmehrungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zu einer Wertgrenze von 
100.000,00 Euro, höchstens aber 10 % des Wertes des zugrunde liegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder 
Dienstleistungsauftrags; bei der Wertermittlung sind weder der zugrundeliegende Auftrag noch vorherige 
Vertragsergänzungen zu der entscheidungsrelevanten Ergänzung hinzuzuzählen, 
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5. die Abgabe von Prozesserklärungen einschl. Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und Abschluss 
von Vergleichen, wenn der Rechtsstreit für den Landkreis keine grundsätzliche Bedeutung hat und der 
Streitwert voraussichtlich 100.000,00 Euro nicht übersteigt, 

6. die Gewährung von freiwilligen Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplans, soweit sie 
im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 Euro nicht übersteigen, 

7. die Genehmigung zur Verwendung des Landkreiswappens. 
 
(3) Soweit Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO fallen, 
werden sie hiermit dem Landrat gemäß Art. 34 Abs. 2 LKrO zur selbständigen Erledigung übertragen. 

 
 

§ 40 
Vollzug des Haushaltsplans; 

Planabweichungen 
 

(1) Der Landrat vollzieht den Haushaltsplan nach Maßgabe der Beschlüsse des Kreistags, des Kreisausschus-
ses oder der weiteren Ausschüsse sowie seiner eigenen Zuständigkeit, insbesondere nach §§ 38, 39 und 41 
dieser Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Landrat ist berechtigt, Kredite im Rahmen des durch die Haushaltssatzung (Art. 65 und 67 LKrO) festge-
legten Höchstbetrages aufzunehmen und  mit Kreditgeschäften in Zusammenhang stehende Regelungen (z. B. 
Zinsbindung, Umschuldung) zu treffen. Der Kreisausschuss ist hierüber zu unterrichten.  
 
(3) Überschreitungen der Budgetergebnisse der einzelnen Teilhaushalte aufgrund über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen oder Auszahlungen bzw. Mindererträge oder –einzahlungen sind nur zulässig, wenn sie unab-
weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (vgl. Art. 60 Abs. 1 LKrO). Der Landrat ist berechtigt, bis zu einer 
Überschreitung von 20 % des Budgetergebnisses oder 10.000 € Mittel, die durch anderweitige Einsparungen 
zur Verfügung stehen, Mehrerträge und -einzahlungen in Anspruch zu nehmen. 
 
 

§ 41 
Dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte 

 
(1) Der Landrat ist befugt, an Stelle des Kreistags, des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse dringli-
che Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 34 Abs. 3 LKrO).Dringliche An-
ordnungen sind solche, die innerhalb eines Zeitraumes erlassen werden müssen, in dem eine Kreistags-, Kreis-
ausschuss der sonstige Ausschusssitzung nicht stattfinden kann. Unaufschiebbare Geschäfte sind solche, de-
ren Aufschub bis zur Erledigung durch den Kreistag, Kreisausschuss oder sonstigen zuständigen Ausschuss 
einen erheblichen Nachteil für die Allgemeinheit, den Landkreis oder einen einzelnen zur Folge hätten. 
 
(2) Der Landrat hat dem Kreistag oder dem sonstigen zuständigen Ausschuss in der nächsten Sitzung von An-
ordnungen und Besorgungen von Geschäften gemäß Abs. 1 Kenntnis zu geben (Art. 34 Abs. 3 Satz 2 LKrO). 

 
 

§ 42 
Delegation von Aufgaben und Befugnissen 

auf Personal des Landratsamts 
 

(1) Dem Landrat stehen für seine Geschäfte die dem Landratsamt zugewiesenen Staatsbediensteten und die 
Kreisbediensteten zur Seite. Der Landrat weist ihnen ihre Aufgabe zu. Er kann seine Befugnisse in Angelegen-
heiten der laufenden Verwaltung teilweise den Staatsbediensteten oder den Kreisbediensteten übertragen und 
hierbei entsprechende Zeichnungsvollmacht erteilen; eine darüber hinausgehende Übertragung bedarf der Zu-
stimmung des Kreistags (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Der Landrat kann Staatsbediensteten Kreisangelegenheiten und 
Kreisbediensteten Staatsangelegenheiten übertragen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Er 
kann ihnen dabei in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung auch das Zeichnungsrecht übertragen (Art. 37 
Abs. 4 LKrO). Eine Übereinstimmung zwischen Geschäftsverteilung und Regelung des Zeichnungsrechts ist 
anzustreben. 
 
(2) Der Landrat führt die Dienstaufsicht über die Staats- und die Kreisbediensteten; er übt ferner die Befugnisse 
des Dienstvorgesetzten gegenüber den Kreisbeamten aus (Art. 37 Abs. 3, Art. 38 Abs. 3 LKrO). 
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§ 43 
Vollzug der Staatsaufgaben 

 
Im Vollzug der Staatsaufgaben (§ 2 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung) wird der Landrat als Organ des Staates 
tätig und untersteht lediglich den Weisungen seiner vorgesetzten Dienststellen (Art. 37 Abs. 6 LKrO). 
 
 
 

§ 44 
Stellvertreter des Landrats 

 
(1) Der gewählte Stellvertreter des Landrats hat den Landrat für den Fall seiner Verhinderung in allen seinen Ge-
schäften (Staats- und Kreisaufgaben) zu vertreten. Bei kurzdauernder Abwesenheit des Landrats (bis zu 5 Ar-
beitstagen) bedarf es der Stellvertretung nicht, solange und soweit die laufende Verwaltung des Landratsamts 
durch die Zeichnungsvollmacht nach Art. 37 Abs. 4 LKrO gewährleistet ist. 
 
(2) Der Landrat soll den gewählten Stellvertreter im Hinblick auf den Vertretungsfall laufend über die grundsätzli-
chen Angelegenheiten des Landratsamts informieren. 
 
(3) Ist auch der gewählte Stellvertreter verhindert, so vertritt den Landrat der aus der Mitte des Kreistages be-
stellte weitere Vertreter, bei dessen Verhinderung 
a) im Kreistag und in den Ausschüssen sowie bei der Wahrnehmung von Terminen die Fraktionsvorsitzenden 

der im Kreistag vertretenen Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke, ansonsten das älteste anwesende 
Kreistagsmitglied, 

b) im Übrigen der juristische Beamte des Landratsamts, den der Landrat bestimmt, bei dessen Verhinderung 
der dienstälteste juristische Beamte. 

 
Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Der Landrat hat seine Stellvertreter schriftlich besonders zu verpflichten, alle Angelegenheiten geheim zu 
halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Län-
der Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. In gleicher Weise hat der Landrat Kreisbedienstete zu verpflich-
ten, bevor sie mit solchen Angelegenheiten befasst werden. 

 
 
 

VII. Teil 
Landratsamt 

 
 
 

§ 45 
Landratsamt 

 
(1) Das Landratsamt ist Verwaltungsbehörde des Landkreises (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 2) und untere staatliche Ver-
waltungsbehörde (vgl. § 2 Abs. 2). Das Personal des Landratsamtes erhält Anweisungen ausschließlich vom 
Landrat und nach Maßgabe der Geschäftsverteilung von anderen Vorgesetzten. 
 
(2) Die Geschäftsverteilung richtet sich nach dem vom Landrat zu erlassenden Geschäftsverteilungsplan (Art. 40 
Abs. 3 LkrO). 
 
(3) Das Landratsamt ist verpflichtet, in Kreisangelegenheiten jedem Kreisrat Auskunft zu erteilen, der um eine 
solche Auskunft beim Landrat nachsucht (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Hierbei kann der Landrat auch im Einzel-
fall die Akteneinsicht gestatten. 
 
 

VIII. Teil 
Schlussbestimmungen 
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§ 46 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt am  21. September 2020 in Kraft. Die bisherige Geschäftsordnung in der Fassung 
des Kreistagsbeschlusses vom 18. Mai 2020 tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.  
 
Bamberg, 25.09.2020 
 

Landratsamt Bamberg 
Johann Kalb 

Landrat 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Satzung zur Regelung der Entschädigung für Kreisräte  und sonstige ehrenamtlich tätige 
Bürger 
 
Der Landkreis Bamberg erlässt aufgrund der Art. 14 a und 17 der Landkreisordnung (LkrO) für den Freistaat 
Bayern folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Kreisräte und sonstige ehrenamtlich tätige Bürger erhalten bei Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, des 
Kreisausschusses und weiteren Ausschüssen eine Entschädigung. 
 
Die Entschädigung wird beim Zusammentreffen mehrerer Sitzungen oder sonstiger Geschäfte an einem Tag nur 
einmal gewährt, wenn sie zeitlich zusammenliegen. 
 
 

§ 2 
 
1. Die Entschädigung nach § 1 beträgt:  

       
a) für Kreisräte und sonstige,  

nicht am Sitzungsort wohnhafte ehrenamtlich tätige Bürger   72,90 € 
 
b) für sonstige Mitglieder der Ausschüsse und für ehrenamtlich tätige Bürger, die am Sitzungsort wohnen 
 

 bei Sitzungen bis zu sechs Stunden       18,20 € 
 
 bei Sitzungen über sechs Stunden       36,53 € 

 
2.  Außer der Entschädigung nach Nr. 1 wird eine Wegstreckenentschädigung pro Kilometer des Hin- und 

Rückweges in Höhe des Satzes für privateigene Personenkraftwagen nach den Bestimmungen des Bayeri-
schen Reisekostengesetzes gewährt.  

 
3. Angestellte und Arbeiter erhalten außerdem den durch die Sitzungsteilnahme entstandenen nachgewiesenen 

Verdienstausfall einschließlich der anteilmäßigen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie der sonsti-
gen lohngebundenen Zuschläge der Arbeitgeber in voller Höhe ersetzt. Der Verdienstausfall wird unmittelbar 
zwischen dem Landkreis und dem jeweiligen Arbeitgeber verrechnet. 

 
4.  Selbständig Tätige erhalten auf Antrag für jede Stunde Sitzungsdauer eine Verdienstausfallentschädigung 

von  19,40 € bis zu 8 Stunden pro Sitzungstag. Hierbei zählen je eine halbe Stunde vor und nach der Sitzung 
zur Sitzungsdauer. Die angefangene halbe Stunde wird als volle halbe Stunde berechnet. 

 
 Die gleiche Entschädigung wird auch gewährt, wenn die Voraussetzungen gemäß  

Art. 14 a Abs. 2 Nr. 3 der Landkreisordnung vorliegen. 
 
5.  Für die Teilnahme an Sitzungen und Dienstreisen außerhalb des Landkreises wird neben den vorgenannten 

Entschädigungen Tagegeld nach den Sätzen des Bayerischen Reisekostengesetzes gewährt. 
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6. Die Entschädigungssätze nach Ziffer 1 und 4 werden künftig automatisch jeweils den Prozentsätzen der 
Grundgehaltserhöhungen der Bayerischen Beamten des Öffentlichen Dienstes angepasst. 

 
 

§ 3 
 
Die Bestimmungen des § 1 und § 2 gelten auch dann, wenn Kreisräte oder sonstige ehrenamtlich tätige Bürger 
im Auftrag des Kreistages oder seiner Ausschüsse oder auf Anordnung des Landrats entsprechende Tätigkeiten 
oder Dienstgeschäfte wahrnehmen. In Zweifelsfällen entscheidet der Landrat. 
 
 

§ 4 
 
Die Bestimmungen des § 1 und § 2 gelten auch, wenn Kreisräte von ihren Fraktionen zur Teilnahme in die Sit-
zungen der „Interfraktionellen Haushaltskommission“ und der „Interfraktionellen Arbeitsgruppe ÖPNV“ entsendet 
werden. 
 
 

§ 5 
 
Die Kreisräte erhalten eine zusätzliche pauschale Entschädigung in Höhe von 100 € pro Jahr für die Inanspruch-
nahme der elektronischen Ladung im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des Kreistages 
Bamberg.  
  
 

§ 6 
 
Die Entschädigungen nach § 2 Nr. 1 und Nr. 2 werden auch bis zu 15 Sitzungen den einzelnen Kreistagsfraktio-
nen bzw. Ausschussgemeinschaften nach Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LkrO, soweit diese wenigstens 3 Mitglieder 
umfassen, gewährt. Die Entschädigungen sind aufgrund einer Anwesenheitsliste durch die Kreistagsfraktionen 
bzw. Ausschussgemeinschaften zeitnah anzufordern. 
 
 

§ 7 
 

Die Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen und die Sprecher der Ausschussgemeinschaften nach 
Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LkrO erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 150 €, zusätzlich 6 € monat-
lich pro Fraktionsmitglied bzw. Mitglied der Ausschussgemeinschaft.  
 
Für die Teilnahme an den Fraktionsvorsitzenden-Besprechungen wird Entschädigung analog § 2 gewährt. 
 
Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und stellvertretenden Sprecher von Ausschussgemeinschaften er-
halten eine monatliche Entschädigung von 52 €, wobei je angefangene 10 Mitglieder einer Fraktion ein stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender, je Ausschussgemeinschaft ein stellvertretender Sprecher anerkannt werden.  
 
Die Kreistagsfraktionen und Ausschussgemeinschaften erhalten einen Auslagenersatz von  5 € monatlich pro 
Fraktionsmitglied bzw. Mitglied der Ausschussgemeinschaft. 
 
Die monatlich pauschale Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden/ Sprecher der Ausschussgemein-
schaften nach Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LkrO und die monatliche Entschädigung deren Stellvertreter werden künftig 
automatisch jeweils den Prozentsätzen der Grundgehaltserhöhungen der Bayerischen Beamten des Öffentli-
chen Dienstes angepasst. 
 
 

§ 8 
 

Der vom Kreistag bestellte weitere Stellvertreter des Landrats erhält eine pauschale monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 793,86 €, zuzüglich anfallende Fahrtkosten und Wegstreckenentschädigung nach dem 
Bayerischen Reisekostengesetz. Die Aufwandsentschädigung nach Satz 1 wird künftig automatisch jeweils den 
Prozentsätzen der Grundgehaltserhöhungen der Bayerischen Beamten des Öffentlichen Dienstes angepasst. 
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§ 9 
 
Die Satzung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. 
 
Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Aufwandsentschädigung für Kreisräte und sonstige ehren-
amtlich tätige Kreisbürger vom 21. Juli 2014 außer Kraft. 
 
 
 
Bamberg, 21.09.2020 
 

Landratsamt Bamberg 
Johann Kalb 

Landrat 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt 
Johann Kalb 

Landrat 
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